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Für bestehende Mietverhältnisse ist gesetzlich 

geregelt, wann, wie oft und wie umfangreich die 

Miete angehoben werden darf. Haben Mieter und 

Vermieter einen sogenannten Indexmietvertrag 

oder Staffelmietvertrag abgeschlossen (p Seite 

14) – Muster eines Staffel- und eines Indexmiet-

vertrags (p Seiten F-35 und F-47) –, sind regelmä-

ßige Preissteigerungen fest vereinbart. Bei allen 

anderen Mietverträgen aber sind Mieterhöhungen 

immer nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

möglich, es sei denn, der Vermieter führt Moder-

nisierungsmaßnahmen durch und ist deshalb be-

rechtigt, die Miete zu erhöhen (p Seite 59).

Die ortsübliche Vergleichsmiete

Voraussetzung für eine Mieterhöhung auf die orts-

übliche Vergleichsmiete ist, dass die bisher vom 

Mieter gezahlte Miete unter der Durchschnitts-

miete für vergleichbare Wohnungen am Wohnort 

liegt. Entscheidend ist dabei nicht die Markt- oder 

Angebotsmiete  – das ist die Miete, die in Woh-

nungsangeboten, Anzeigen oder Internetportalen 

genannt wird, wenn eine Wohnung neu angemie-

tet werden soll. Entscheidend ist die Miete, die in 

bestehenden Mietverhältnissen gezahlt wird – die 

Miete, die vor Ort für Wohnungen vergleichbarer 

Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage, 

einschließlich der energetischen Ausstattung und 

Beschaffenheit, in den letzten sechs Jahren (neu 

seit 1. Januar 2020, bisher vier Jahre) vereinbart 

wurde oder sich in dieser Zeit durch Mieterhöhun-

gen ergeben hat.

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist somit ein re-

präsentativer Querschnitt der Mietpreise, die für 

die jeweiligen Wohnungskategorien gezahlt wer-

den. In über 500 Städten und Gemeinden können 

diese Durchschnittsmieten in sogenannten Miet-

spiegeln abgelesen werden.

Form und Frist

Für die Mieterhöhungserklärung des Vermieters 

gilt „Textform“. Das bedeutet, dass die Mieterhö-

hung schriftlich abgefasst sein muss. Sie kann – 

muss aber nicht – vom Vermieter persönlich unter-

schrieben sein. Eine Faksimileunterschrift oder 

eine maschinelle Unterschrift, ein „gez. Müller“, 

reichen aus. Klar muss aber sein, wer Absender 

der Mieterhöhung ist.

Der Vermieter kann die Mieterhöhungserklärung 

dem Mieter persönlich übergeben, er kann sie per 

Post schicken oder per Fax beziehungsweise 

E-Mail, zumindest dann, wenn die Mietvertrags-

parteien auch sonst auf diesem Weg miteinander 

kommunizieren. Mündliche Mieterhöhungen  – 

egal, ob im Treppenhaus zugerufen oder per Tele-

fon mitgeteilt – sind dagegen unwirksam.

Die Mieterhöhungserklärung muss von allen Ver-

mietern, gegebenenfalls also von beiden Ehepart-

nern, an alle Mieter, die den Mietvertrag unter-

schrieben haben, gerichtet sein. Bevollmächtigt 

der Vermieter zum Beispiel einen Rechtsanwalt, 

seine Hausverwaltung oder den Eigentümerverein 

Die Mieterhöhung
Plötzlich ist sie da: die Mieterhöhung. Doch ein Vermieter darf nicht 

 beliebig die Miete erhöhen, er muss Argumente haben. Und auch dann 

ist er an gesetzliche Vorgaben gebunden.
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mit der Abgabe der Mieterhöhung, muss der Miet-

erhöhungserklärung dieses Dritten die Original-

vollmacht des Vermieters beigefügt sein. Die Voll-

macht ist allenfalls dann entbehrlich, wenn der 

Mieter die Bevollmächtigung kennt und seit Jah-

ren weiß, dass alle Mietvertragsangelegenheiten, 

auch Mieterhöhungen, zum Beispiel von der Haus-

verwaltung abgewickelt werden.

Ist die Originalvollmacht nicht beigefügt, kann der 

Mieter die Mieterhöhungserklärung zurückweisen, 

sie ist unwirksam. Die Zurückweisung muss aber 

innerhalb von 14 Tagen erfolgen, sonst gilt die Be-

vollmächtigung als akzeptiert.

Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichs-

miete kann der Vermieter nicht einseitig anordnen 

oder vorgeben. Die Mieterhöhung wird nur wirk-

sam, wenn der Mieter zustimmt. Der Vermieter 

muss auf dieses Zustimmungsverfahren und ent-

sprechende Fristen hinweisen (p Seite 38).

 

Außerdem muss der Vermieter

r  die Jahressperrfrist einhalten,

r  die Mieterhöhung begründen und

r  die Kappungsgrenze beachten.

Die Jahressperrfrist

Der Vermieter darf Mieterhöhungen auf die orts-

übliche Vergleichsmiete nicht so oft fordern, wie 

er will. Die gesetzlich vorgegebene Jahressperr-

frist bestimmt, dass ein Mieter frühestens zwölf 

Monate nach Abschluss des Mietvertrags eine 

Mieterhöhung bekommen darf. Zwischen den ein-

zelnen Mieterhöhungen müssen immer mindes-

tens zwölf Monate liegen.

Eine vorher verschickte Mieterhöhung, die die Jah-

ressperrfrist nicht berücksichtigt, ist unwirksam. 

Mieter müssen hierauf nicht reagieren. Der Vermie-

ter muss nach Ablauf der Jahressperrfrist eine 

neue Mieterhöhung schicken.

Die Begründung der Mieterhöhung

Der Vermieter kann die Mieterhöhung nicht mit all-

gemeinen Preissteigerungen, gestiegenen Hand-

werkerrechnungen oder damit begründen, dass er 

die Miete seit „ewigen Zeiten“ nicht mehr erhöht 

hat. Er kann nur fordern, dass die Miete auf die 

ortsübliche Vergleichsmiete, das heißt auf die 

Miete angehoben wird, die vor Ort für vergleich-

bare Wohnungen heute schon bezahlt wird. 

●B beispiel 

Hat das Mietverhältnis im November 2020 be-

gonnen, darf der Vermieter frühestens im No-

vember 2021 eine Mieterhöhung schicken. Die 

kann dann unter Berücksichtigung der Über-

legungs- und Zustimmungsfrist des Mieters 

(p Seite 38) frühestens zum 1. Februar 2022 

wirksam werden.

●§ urteil 

Textform

Für Mieterhöhungen, zum Beispiel auf die 

ortsübliche Vergleichsmiete, reicht „Textform“ 

aus. Die eigenhändige Unterschrift ist nicht 

mehr zwingend erforderlich. Es reicht aus, 

wenn die Erklärung lesbar, die Person des Ab-

senders angegeben und der Abschluss der Er-

klärung erkennbar ist. Stammt die Mieterhö-

hung in Textform von einer juristischen Person 

(GmbH oder Aktiengesellschaft), ist es nicht 

erforderlich, den für die Gesellschaft tätig ge-

wordenen Mitarbeiter namentlich zu nennen. 

Es genügt die Angabe des Namens der juristi-

schen Person (BGH, Az. VIII ZR 72/14).
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Um die Ortsüblichkeit der geforderten Miete nach-

zuweisen, hat der Vermieter nach dem Gesetz vier 

Begründungsmöglichkeiten.

Mietdatenbank: Theoretisch kann der Vermieter 

die Auskunft einer Mietdatenbank einholen, die 

von der Gemeinde oder den örtlichen Eigentümer- 

und Mietervereinen geführt wird. Zurzeit existie-

ren aber keine entsprechenden Mietdatenbanken, 

sodass diese Begründungsvariante in der Praxis 

entfällt.

Sachverständigengutachten: Dass ein Sachver-

ständiger vom Vermieter eingeschaltet und beauf-

tragt wird, die ortsübliche Vergleichsmiete für die 

Mietwohnung zu ermitteln, kommt eher selten vor. 

Grund hierfür ist, dass ein Sachverständigengut-

achten relativ teuer ist und der Vermieter es be-

zahlen muss. 

Wenn der Vermieter diese Begründungsmöglich-

keit wählt, muss das Sachverständigengutachten 

der Mieterhöhungserklärung in vollem Wortlaut 

beigefügt werden. Das Gutachten muss von einem 

qualifizierten Sachverständigen erstellt werden, 

der für ein Fachgebiet öffentlich bestellt und ver-

eidigt sein muss, in dem es zumindest auch um 

Mietpreisbewertungen geht. Gutachten und Exper-

tisen der Hausbank oder eines Maklers reichen 

nicht aus. 

Das Sachverständigengutachten muss begründet 

und nachvollziehbar die begutachtete Wohnung 

in das örtliche Preisgefüge einordnen. Es reicht 

aus, wenn das Gutachten Angaben über Tatsachen 

enthält, aus denen die geforderte Mieterhöhung 

hergeleitet werden kann. Eine vorherige Besichti-

gung der Wohnung ist nicht erforderlich. Der Sach-

verständige kann seine Informationen über die 

Wohnung auch auf anderem Weg erhalten haben.

Vergleichswohnungen: Für den Vermieter einfach, 

für den Mieter oft problematisch ist das 

Begründungsmittel „Vergleichswohnungen“. Da-

bei muss der Vermieter mindestens drei Woh- 

nungen nennen, in denen heute schon so viel 

Miete gezahlt wird, wie er mit seiner Mieterhöhung 

jetzt fordert. Dabei kann sich der Vermieter 

Wohnungen aussuchen, die besonders teuer sind. 

Die Wohnungen können auch aus dem eigenen 

Wohnungsbestand des Vermieters stammen. 

Letztlich haben die Mieten der drei Ver-

gleichswohnungen mit der tatsächlichen orts-

üblichen Vergleichsmiete nur wenig oder nichts zu 

tun. Als formale Begründung für eine Mieterhöhung 

reichen sie aber aus.

Der Vermieter muss im Mieterhöhungsschreiben 

die angegebenen Vergleichswohnungen genau be-

schreiben, Adresse, Geschoss und Quadratmeter-

preis sowie gegebenenfalls den Namen des Woh-

nungsinhabers angeben. Die Vergleichswohnun-

gen müssen nicht „identisch“ mit der Wohnung 

sein, für die der Vermieter die Miete erhöhen will. 

Insbesondere müssen die Vergleichswohnungen 

nicht gleich groß sein. Entscheidend ist in erster 

Linie der Quadratmeterpreis. Allerdings fällt bei 

gravierenden Unterschieden die Vergleichbarkeit 

weg. So ist die 70 Quadratmeter große Standard-

wohnung nicht mit einem hochpreisigen Apparte-

ment vergleichbar. Wohnungen mit Zentralheizung 

●§ urteil 

Sachverständigengutachten

Begründet der Vermieter die Mieterhöhung mit 

einem Sachverständigengutachten, muss er 

das Gutachten seinem Mieterhöhungsverlan-

gen beilegen. Der Sachverständige muss im 

Gutachten eine Aussage über die tatsächliche 

ortsübliche Vergleichsmiete treffen und die zu 

beurteilende Wohnung in das örtliche Preis-

gefüge einordnen (BGH, Az. VIII ZR 69/15).
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können nicht zur Begründung einer Mieterhöhung 

für eine Wohnung mit Ofenheizung herangezogen 

werden.

Begründet der Vermieter die Mieterhöhung mit der 

Miete von mindestens drei Vergleichswohnungen, 

kann er nur die Miete fordern, die für die güns-

tigste dieser Vergleichswohnungen gezahlt wird. 

Er darf also keinen Durchschnittswert der Ver-

gleichswohnungen bilden und diesen dann seiner 

Mieterhöhung zugrunde legen.

Mietspiegel: Das beste und zuverlässigste, aber 

auch transparenteste Begründungsmittel sind 

Mietspiegel. Das sind Preisübersichten über die 

ortsübliche Vergleichsmiete, die von der Gemeinde 

selbst erstellt oder gemeinsam von den Eigen-

tümer- und Mietervereinen erarbeitet wurden. 

Preisübersichten von Finanzämtern, Maklerverbän-

den, Geldinstituten oder Immobilienportalen sind 

keine Mietspiegel und können nicht zur Begrün-

dung einer Mieterhöhung herangezogen werden.

Will der Vermieter die Mieterhöhung mit einem 

Mietspiegel begründen, muss er die Mieterwoh-

nung unter Berücksichtigung des Baujahrs des 

Hauses, der Wohnungsgröße, der Wohnungsaus-

stattung, der Wohnlage, gegebenenfalls ein-

schließlich der energetischen Ausstattung und Be-

schaffenheit, einem bestimmten Mietspiegelfeld 

zuordnen. 

Häufig nennt der Mietspiegel in dem  jewei ligen 

Mietspiegelfeld Mietpreisspannen. Dann darf der 

Vermieter den oberen Wert der Preisspanne bei 

der Begründung seiner Mieterhöhung angeben. 

Sieht das Mietspiegelfeld einen Preis von 6 bis 8 

Euro pro Quadratmeter vor, kann der Vermieter 

also eine Erhöhung auf 8 Euro fordern. Das ist for-

mal in Ordnung. Ob das dann aber tatsächlich die 

ortsübliche Vergleichsmiete ist oder nicht eher der 

Mittelwert von 7 Euro pro Quadratmeter, ist eine 

Frage der inhaltlichen Richtigkeit, der Begründet-

heit der Vermieterforderung und muss notfalls, 

wenn sich Mieter und Vermieter nicht einigen, von 

einem Gericht entschieden werden. 

Neben den „normalen“ oder „einfachen“ Mietspie-

geln gibt es auch die qualifizierten Mietspiegel. 

Sie werden nach anerkannten wissenschaftlichen 

Grundsätzen, das heißt auf einer repräsentativen 

Datenbasis und aufgrund einer methodischen Aus-

wertung, von spezialisierten Instituten erstellt. Die 

●§ urteil 

Vergleichbarkeit von Mietspiegeln

Gibt es vor Ort keinen Mietspiegel, kann ein 

Vermieter sein Mieterhöhungsverlangen auf 

den Mietspiegel einer vergleichbaren Nach-

bargemeinde stützen (BGH, Az. VIII ZR 413/12). 

Gegen eine Vergleichbarkeit von zwei Gemein-

den sprechen aber ein großer Unterschied bei 

der Einwohnerzahl, Unterschiede bei Einrich-

tungen der Grundversorgung, wie Kinos und 

Theater, und bei der Infrastruktur, U- und  

S-Bahn (BGH, Az. VIII ZR 255/18). 

●§ urteil 

Bei Mieterhöhungen mit Mietspiegeln 
ist Stichtagszuschlag möglich

Wenn zwischen dem Erhebungsstichtag des 

Mietspiegels und dem Zugang der Mieterhö-

hung des Vermieters eine ungewöhnliche Stei-

gerung der ortsüblichen Vergleichsmiete fest-

zustellen ist, kann das Gericht auf die Miet-

spiegelwerte einen sogenannten Stichtags-

zuschlag vornehmen (BGH, Az. VIII ZR 295/15).
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qualifizierten Mietspiegel müssen von der Stadt 

oder von den Interessenvertretern der Mieter und 

Eigentümer vor Ort anerkannt worden sein.

Im Unterschied zu einem einfachen Mietspiegel 

kommt dem qualifizierten Mietspiegel in einem 

möglichen Gerichtsverfahren eine besondere Be-

deutung zu. Hier wird vermutet, dass der qualifi-

zierte Mietspiegel tatsächlich die ortsübliche Ver-

gleichsmiete widerspiegelt. Der qualifizierte Miet-

spiegel ist damit nicht nur ein formal mögliches 

Begründungsmittel für die Mieterhöhung, wie zum 

Beispiel die Vergleichswohnungen, er gibt in aller 

Regel auch Auskunft darüber, wie hoch tatsäch-

lich die Vergleichsmiete ist.

Existiert vor Ort ein qualifizierter Mietspiegel, 

kann der Vermieter trotzdem seine Mieterhöhung 

auch mit einem der anderen oben genannten Va-

rianten, zum Beispiel Vergleichswohnungen oder 

einem Sachverständigengutachten, begründen. Er 

muss aber auch in diesen Fällen die maßgeblichen 

Preise aus dem qualifizierten Mietspiegel mitan-

geben. So kann der Mieter einordnen, inwieweit 

das Mieterhöhungsverlangen des Vermieters der 

tatsächlichen ortsüblichen Vergleichsmiete ent-

spricht.

Qualifizierte Mietspiegel müssen alle zwei Jahre 

fortgeschrieben und so der aktuellen Mietpreis-

entwicklung angepasst werden. Alle vier Jahre 

müssen sie neu erstellt werden, muss eine neue 

Datenerhebung erfolgen. Geschieht dies nicht, 

verliert der Mietspiegel das Gütesiegel „qualifi-

ziert“, er kann aber als einfacher Mietspiegel wei-

ter genutzt werden.

Der einfache oder qualifizierte Mietspiegel muss 

dem Mieterhöhungsschreiben des Vermieters bei-

gefügt sein. Anders, wenn der Mietspiegel allge-

mein zugänglich ist, wenn er im Amtsblatt der 

Kommune veröffentlicht wurde, beim Mieterverein 

erhältlich ist oder im Internet steht. Dann muss 

der Vermieter im Mieterhöhungsschreiben nur klar 

und eindeutig angeben, in welches Mietspiegel-

feld die Wohnung eingeordnet ist.

●§ urteil 

Mietspiegel

Der Vermieter muss seinem Mieterhöhungs-

schreiben auf die ortsübliche Vergleichsmiete 

keinen Mietspiegel beigefügen. Vorausset-

zung ist, dass Mietspiegel allgemein zugäng-

lich sind, zum Beispiel beim örtlichen Mieter-

verein angeboten werden (BGH, Az. VIII ZR 

276/08). 

„Sind Mieterhöhungen immer nur  

nach den Regeln des Vergleichs mieten-

verfahrens möglich?“

Nein, theoretisch können sich Vermieter und Mieter auch per Handschlag auf eine 

 höhere Miete verständigen. Die gesetzlichen Regelungen zur Vergleichs, Staffel  

oder Indexmiete schützen Mieter aber vor überzogenen Vermieterforderungen oder 

einseitigen beziehungsweise willkürlichen Vorgaben und Vertragsänderungen. 
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Die Kappungsgrenze

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist die absolute 

Obergrenze für entsprechende Mieterhöhungen 

des Vermieters. Es gibt aber noch eine zweite 

Obergrenze, die sogenannte Kappungsgrenze.

Liegt die derzeitige Miete deutlich unter der orts-

üblichen Vergleichsmiete, darf der Vermieter die 

Miete nicht „auf einen Schlag“ auf das Vergleichs-

mietenniveau hieven. Er darf die Miete innerhalb 

von drei Jahren höchstens um 20 Prozent anheben.

In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten 

gilt meistens sogar eine Kappungsgrenze von 15 

Prozent. Dann hätte der Vermieter in dem oben ge-

nannten Beispiel die Miete nur auf 6,90 Euro pro 

Quadratmeter anheben dürfen.

Voraussetzung ist, dass das jeweilige  Bundesland 

Städte festgelegt hat, in denen die ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen 

zu angemessenen Bedingungen besonders stark 

gefährdet ist. Hier greift dann die 15-Prozent- 

Kappungsgrenze, zurzeit in 366 Städten: 

www.mieterbund.de/politik/

kappungsgrenze.html 

●B beispiel 

Der Vermieter verlangt ab 1. Oktober 2021 eine 

Miete von 8 Euro pro Quadratmeter. Das ist 

die ortsübliche Vergleichsmiete. Aber vor drei 

Jahren, das heißt am 1. Oktober 2018, zahlte 

der Mieter 6 Euro pro Quadratmeter Miete. 

Das hat zur Konsequenz, dass der Vermieter 

die Miete jetzt nur auf 7,20 Euro erhöhen darf 

(20 Prozent Kappungsgrenze) und nicht auf 

die ortsübliche Vergleichsmiete von 8 Euro 

pro Quadratmeter.

p WICHTIG Die Kappungsgrenze darf nicht 

dahin gehend missverstanden werden, dass 

der Vermieter dadurch das Recht erhält, alle 

drei Jahre die Miete um 20 oder 15 Prozent zu 

erhöhen. Die Kappungsgrenze schützt Mieter 

vor heftigen Mietpreissprüngen. Mieten, die 

deutlich unter der Vergleichsmiete liegen, 

dürfen nur schrittweise auf deren Niveau 

 angehoben werden. Die Vergleichsmiete 

bleibt nach wie vor die entscheidende Ober

grenze für Mieterhöhungen.

Das Zustimmungsverfahren

Mieterhöhungen auf die Vergleichsmiete darf der 

Vermieter nicht einseitig festlegen oder einfach 

vorgeben. Voraussetzung, dass die Mieterhöhung 

wirksam wird, ist die Zustimmung des Mieters. Al-

lerdings steht es nicht in dessen Belieben, ob er 

zustimmt oder nicht. Ist die Mieterhöhung formal 

in Ordnung und sachlich begründet, muss er zu-

stimmen. Um dies abzuklären, hat der Mieter Zeit, 

die Mieterhöhung des Vermieters sorgfältig zu prü-

fen. Nach dem Gesetz hat er eine Überlegungs- 

oder Zustimmungsfrist von zwei bis drei Monaten. 

Die Zustimmungsfrist beginnt an dem Tag, an dem 

der Mieter die Mieterhöhung erhalten hat. Sie läuft 

den Rest des Monats und die beiden darauffolgen-

den Monate.

Stimmt der Mieter nicht zu, muss der Vermieter vor 

Gericht auf Zustimmung zur Mieterhöhung klagen, 

wenn er seine Mieterhöhung durchsetzen will. 

Spätestens drei Monate nach Ablauf der Über-

legungsfrist muss er die Klage erhoben haben. Ver-

passt er diese Frist, ist die Mieterhöhung „vom 

Tisch“. Der Vermieter kann dann höchstens eine 

neue Mieterhöhung schicken, und das Zustim-

mungsverfahren beginnt von Neuem.
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Hat der Vermieter aber rechtzeitig Klage erhoben, 

entscheidet das Gericht, ob die Mieterhöhung for-

mal und sachlich in Ordnung ist. Wenn ja, wird der 

Mieter zur Zahlung der erhöhten Miete verurteilt, 

und zwar rückwirkend ab dem Monat, der auf das 

Ende der Überlegungsfrist folgte. Der Mieter muss 

dann die zwischenzeitlich eingetretenen Mietrück-

stände nachzahlen. Die Kosten des Mieterhö-

hungsverfahrens trägt derjenige, der den Prozess 

verliert.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Mie-

ter die Mieterhöhung während der Überlegungs-

frist „auf Herz und Nieren“ überprüfen, anhand der 

Checkliste zur Mieterhöhung (p Seite F-67), und 

im Zweifel den örtlichen Mieterverein einschalten. 

Abzuklären ist, ob die Vergleichsmietenerhöhung 

wegen der Vereinbarung eines Staffel- oder Index-

mietvertrags unzulässig ist, ob eine Mieterhöhung 

vertraglich ausgeschlossen ist, zum Beispiel bei 

einem Zeitmietvertrag, ob der Vermieter die forma-

len Anforderungen an die Mieterhöhungserklärung 

eingehalten hat, ob er Kappungsgrenze und Jah-

ressperrfrist beachtet und die Mieterhöhung ord-

nungsgemäß begründet hat, vor allem aber auch, 

ob die geforderte Miete tatsächlich der ortsüb-

lichen Vergleichsmiete entspricht und ob die an-

gegebene Wohnungsgröße im Mieterhöhungs-

schreiben richtig ist. Denn selbst wenn der Quad-

ratmeterpreis der ortsüblichen Vergleichsmiete 

entspricht, kann die Mieterhöhung unzulässig 

hoch sein, wenn der Vermieter von einer zu gro-

ßen Wohnfläche ausgegangen ist, also die Woh-

●B beispiel 

Der Mieter erhält die Mieterhöhung im Januar. 

Dann läuft die Zustimmungsfrist Ende März 

ab – egal, ob die Mieterhöhung Anfang oder 

Ende Januar beim Mieter eingetroffen ist. 

Stimmt der Mieter der Mieterhöhung zu, dann 

wird sie ab April wirksam.

●§ urteil 

Wohnfläche im Mieterhöhungs-
verfahren

Der Vermieter, der eine Mieterhöhung ver-

langt, trägt die Darlegungs- und Beweislast 

auch für die in Ansatz zu bringende tatsäch-

liche Wohnfläche. Trägt der Vermieter im Miet-

erhöhungsschreiben eine bestimmte Wohn-

fläche vor, ist das zunächst ausreichend. Hält 

der Mieter diese Angaben für falsch, reicht es 

nicht aus, dass er die angegebene Wohnungs-

größe einfach nur bestreitet. 

Der Mieter muss erläutern, von welchen tat-

sächlichen Umständen er ausgeht, warum er 

die Wohnflächenangaben des Vermieters für 

falsch hält (BGH, Az. VIII ZR 181/16). Dem Mie-

ter sei es möglich und zumutbar, die Wohnflä-

che der gemieteten Wohnung überschlägig zu 

vermessen und gegebenenfalls abweichende 

Flächenwerte vorzutragen.

●§ urteil 

Rückwirkend

Verurteilt das Gericht den Mieter, die Miet-

erhöhung zu zahlen, muss er die erhöhte 

Miete rückwirkend von dem Zeitpunkt an zah-

len, zu dem die vom Vermieter verlangte Miet-

erhöhung ursprünglich auch wirksam werden 

sollte (BGH, Az. VIII ZR 204/10).
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nung tatsächlich kleiner ist, als im Mieterhöhungs-

schreiben angegeben. 

Je nach Ausgang der Prüfung kann der Mieterhö-

hung auch nur teilweise zugestimmt werden. Ver-

langt der Vermieter eine Mieterhöhung von 80 

Euro, kann der Mieter zustimmen, künftig zum Bei-

spiel 50 Euro mehr zu zahlen. Vielfach wird der Ver-

mieter diese Teilzustimmung akzeptieren – bes-

ser eine einvernehmliche Mieterhöhung mit dem 

Mieter, als vor Gericht zu prozessieren und das mit 

ungewissem Ausgang.

Akzeptiert der Vermieter die Teilzustimmung des 

Mieters nicht, muss er seine 80-Euro-Mieterhö-

hung einklagen beziehungsweise die Differenz, 

die im Vergleich zur Mieterzustimmung noch offen-

steht, also 30 Euro im Monat.

Für die Zustimmungserklärung des Mieters gibt 

es keine Formvorschrift. Der Vermieter hat keinen 

Anspruch auf eine schriftliche Zustimmung. Der 

Mieter kann auch einfach die erhöhte Miete zah-

len, dann hat er der Mieterhöhung durch schlüs-

siges Verhalten zugestimmt.

Gesetzesänderung

Nachdem viele Jahre über ein Mietspiegelgesetz 

beziehungsweise -verordnung diskutiert worden 

war, hat sich die Bundesregierung im Juni 2021 auf 

eine Mietspiegelreform verständigt. Danach sol-

len alle Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwoh-

nern einen Mietspiegel aufstellen und die Rechts-

sicherheit qualifizierter Mietspiegel soll gestärkt 

werden. Soweit vor Ort ein qualifizierter Mietspie-

gel existiert, soll der Vermieter seine Mieterhö-

hung künftig nicht mehr mit Vergleichswohnungen 

begründen dürfen.

●§ urteil 

Kein Widerrufsrecht

Hat der Mieter der Mieterhöhung zugestimmt, 

ist das bindend. Er kann seine Zustimmung 

nicht widerrufen. Das gesetzliche Widerrufs-

recht für Verbraucher gilt nicht bei Mieterhö-

hungen auf die Vergleichsmiete (BGH, Az. VIII 

ZR 94/17).

●§ urteil 

Zustimmung zur Mieterhöhung  
durch Zahlung

Die Zustimmung zur Mieterhöhung auf die 

ortsübliche Vergleichsmiete durch schlüssiges 

Verhalten, also Zahlung der geforderten Miet-

erhöhung, reicht aus. Der Vermieter hat kei-

nen Anspruch auf eine schriftliche Zustim-

mung, entschied der Bundesgerichtshof (BGH, 

Az. VIII ZB 74/16).

●§ urteil 

Tatsächliche Wohnfläche entscheidend

Der Bundesgerichtshof hat seine bisherige 

Rechtsprechung korrigiert. Für Wohnflächenab-

weichungen gilt nicht mehr generell eine 

10-prozentige Toleranzgrenze. Bei Mieterhö-

hungen gilt die tatsächliche Wohnfläche – 

egal, welche Wohnungsgröße im Mietvertrag 

vereinbart ist, und egal, wie hoch die prozen-

tuale Abweichung ist (BGH, Az. VIII ZR 266/14).


